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BEBAUUNGSPLAN NR. 23

1.PLANZEICHNUNG
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2022/06
Bezugssystem Lage: UTM 32
Bezugssystem Höhe: m ü. NHN (DHHN 2016)

  M = 1 : 1.000
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4. VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 07.12.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 01.03.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 03.09.2024 hat in der Zeit vom 18.09.2024 bis
23.10.2024 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 03.09.2024 hat in der Zeit vom 18.09.2024 bis
23.10.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 13.05.2025 wurden die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.06.2025 bis 04.07.2025 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 13.05.2025 wurde mit der Begründung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.06.2025 bis 04.07.2025 öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Lenting hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 09.09.2025 den Bebauungsplan
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 09.09.2025 als Satzung beschlossen.

7. Ausgefertigt
Lenting, den ...................

................................................................
Christian Conradt
Erster Bürgermeister Siegel

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB  wird
hingewiesen.

Lenting, den ...................

................................................................
Christian Conradt
Erster Bürgermeister Siegel

PRÄAMBEL

Die Gemeinde Lenting erlässt aufgrund

- der §§ 1; 1a ;  9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
- der Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses jeweils gültigen Fassung den

Bebauungsplan Nr. 23 "Hinter den Zäunen IV"

als  SATZUNG.

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2022/06
Bezugssystem Lage: UTM 32
Bezugssystem Höhe: m ü. NHN (DHHN 2016)

LANDKREIS EICHSTÄTT
GEMEINDE LENTING

BEBAUUNGSPLAN NR. 23

LENTING

"HINTER DEN ZÄUNEN IV"

"HINTER DEN ZÄUNEN IV"

2. FESTSETZUNGEN

1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

3. HINWEISE

bestehende Flurstücksgrenzen mit Flurstücksnummer, z. B. 1477/3

1 Hinweis durch Planzeichen

1477/3

bestehendes Haupt- und Nebengebäude mit Hausnummer

3

9

vorgeschlagene Grundstücksgrenze und Parzellennummer z. B. 13

Bodendenkmal mit Nummer z. B. D-1-7134-0308

Wasserschutzgebiet „Am Krautbuckel“ (Zone 3)

Höhenschichtlinien in m ü. NHN z. B. 382 m ü. NHN

Grenze bestehender Bebauungspläne

2. Art der baulichen Nutzung, Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB)

2.1. Allgemeines Wohngebiet z. B. WA 1 (§ 4 BauNVO)

2.2 In den Wohngebieten (WAs) werden die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans und sind damit unzulässig.

In den Teilflächen der WA1, WA5 und WA6, die im Anwendungsbereich der Wasserschutzgebietsverordnung "Am Krautbuck"
(Zone III) liegen, werden alle gemäß § 4 Abs. 3 ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil
des Bebauungsplans und sind damit unzulässig.

2.3 In den WAs ist die maximal zulässige Zahl der Wohneinheiten (WE) je Wohngebäude wie folgt begrenzt:

im WA1, WA2 je Einzelhaus max. 2 WE,
im WA3 je Einzelhaus max. 2 WE, je einzelner Doppelhaushälfte max. 1 WE,
im WA4 je einzelner Doppelhaushälfte max. 1 WE,
im WA5 je einzelnem Reihenhaus max. 1 WE,

3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB), Höhenlage

3.1 Grundflächenzahl, z.B. 0,4
Als Teil des Baugrundstücks dürfen priv. Grünflächen bei der GRZ-Ermittlung herangezogen werden.

3.2 Im WA6 darf die zulässige Grundfläche abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO durch bauliche Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden.
Im Übrigen gelten die Vorgaben des § 19 BauNVO, wonach die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von Garagen und
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um bis zu 50 %, höchstens jedoch bis zu einer
Grundflächenzahl von 0,8, überschritten werden darf.

4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 nur Einzelhäuser zulässig

4.2 nur Doppelhäuser zulässig

4.3 nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

4.4 nur Hausgruppen (Reihenhäuser) zulässig

4.5 offene Bauweise

4.6 Baulinie
Im WA6 gilt die Baulinie nicht im obersten Geschoss (Staffelgeschoss).

4.7 Baugrenze

4.8 Baugrenze zur Gliederung des Bauraumes im obersten Geschoss:
Ausbildung eines Staffelgeschosses mit teilweise zurückversetzter Fassade.

4.9 Baugrenze für eingeschossige Anbauten bei den Hausgruppen

4.10 Überschreiten der Baugrenze
Über das nach § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zulässige Überschreiten der Baugrenzen hinaus dürfen die Baugrenzen
für Balkone, Terrassen und Terrassenüberdachungen, im WA6 auch für Balkonüberdachungen, um maximal 3,0 m überschritten
werden, nicht jedoch in der privaten Grünfläche zur Ortsrandeingrünung (s. Nr. 9.3). Dabei ist für Balkone, Balkonüberdachungen und
Terrassenüberdachungen ein Mindestabstand von 3,0 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten, sofern aufgrund anderer Bestimmungen
nicht an die Grenze gebaut werden muss (Doppelhaus, Hausgruppe).
Die Überschreitung für Balkone ist auf max. 50% der jeweiligen Fassadenlänge begrenzt.
Die Baugrenzen dürfen ferner zur Errichtung von Vordächern zur Verbindung des Wohngebäudes mit Garagen oder Carports
überschritten werden.
In der Anbauverbotszone ist ein Überschreiten der Baugrenze nicht zulässig.

4.11 Fläche für Garagen / Carports

4.12 Fläche für Carports 

WA 1

GRZ 0,4

E

D

H

6 Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

6.1 Straßenverkehrsflächen mit Straßenbegrenzungslinie und unverbindlicher Straßenraumgestaltung

6.2 Eigentümerweg

6.3 Verkehrsberuhigter Bereich

6.4 öffentlicher Weg

6.5 Einfahrtsbereich

Im WA6 und im WA3 bei Errichtung eines Doppelhauses darf je Parzelle eine weitere Zufahrt in einer Breite von bis zu 5,0 errichtet
werden.

8 Bodenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Befestigte Flächen wie z.B. Stellplätze, Zufahrten, Wege etc., die nicht unterbaut sind, sind sickerfähig zu gestalten
(z. B. durch wasserdurchlässige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfugen, Rasengitter, Schotterrasen,
wassergebundene Decke).

10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

10.1 Teilräumlicher Geltungsbereich TG 2 (Ausgleichsfläche A1)

TEILRÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH TG1

13 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 16 BauGB)

13.1 Regenrückhaltebecken (Teilräumlicher Geltungsbereich TG 4)

13.2 Wasserschutzgebiet
Im Bereich des Wasserschutzgebiets (Schutzzone III) sind Ölheizungen ausgeschlossen.
Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist nur breitflächig über den bewachsenen Oberboden zulässig.

16 Sonstige Planzeichen

16.1 Maßzahl in Metern, z.B. 4 m

16.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, vom zulässigen Nutzungsmaß und / oder der Bauweise

16.3 Abgrenzung unterschiedlicher Höhenlagen von OK EG RFB
(Oberkante Erdgeschoss Rohfußboden)

16.4 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des rückwärtigen Grundstücks / des Nachbargrundstücks

16.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des rückwärtigen Grundstücks / des Nachbargrundstücks und
von Versorgungsunternehmen bzw. -zweckverbänden sowie der Gemeinde

GFL
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11 Auf Landesrecht beruhende Regelungen (§ 9 Abs. 4 des BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

11.1 Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)
Es gilt die Abstandsflächenregelung gemäß Art. 6 BayBO in der jeweils aktuellen Fassung.

11.2 Dächer
- Wohngebäude:

Dachform/Dachneigung:
WA1 - WA4 Satteldächer (SD), versetzte Pultdächer (vPD) und Walmdächer (WD): mind. 20° bis max. 30° Grad;

begrünte Flachdächer (FD): bis max. 8° Grad
WA5 Satteldächer (SD): mind. 20° bis max. 26° Grad; begrünte Flachdächer (FD): bis max. 8° Grad
WA6: begrünte Flachdächer (FD): bis max. 8° Grad

Der Hauptfirst ist über die Gebäudelängsseite anzuordnen.
Dachdeckung:
Stark glänzende und stark reflektierende Materialien, ausgenommen Solarmodule, sind nicht zulässig. Metalldeckungen sind nur
beschichtet zulässig. Im Bereich des Wasserschutzgebiets (Schutzzone III) sind kupfer-, zink- und bleigedeckte Dachflächen 
ausgeschlossen. Von den Regelungen ausgenommen sind untergeordnete Dachflächen, wie z.B. Vordächer, 
Terrassenüberdachungen u.ä.

- Garagen/Carports:
Im WA5 und WA6 sind nur begrünte Flachdächer (FD) oder begrünte flach geneigte Dächer bis max. 10° Grad Dachneigung 
zulässig.

11.3 Geländeveränderungen und Stützmauern
Das Gelände darf entlang der Gebäude bis zum Niveau der Oberkante des Fertigfußbodens
im Erdgeschoss (OK FFB) aufgefüllt oder abgegraben werden. Das Gelände darf an das
Niveau der Straßenverkehrsfläche angeglichen werden. Böschungen sind mit einem
Neigungsverhältnis von höchstens 2:1 (Länge:Höhe) auszubilden.
Stützmauern werden mit einer max. Ansichtshöhe von 0,5 m zugelassen.
Sie müssen zueinander sowie zu öffentlichen Verkehrs- oder Grünflächen
einen Abstand von mind. 1,0 m einzuhalten. Die Grundstücksflächen
vor Stützmauern sind zu bepflanzen. Davon ausgenommen sind
notwendige Stützmauern an Zufahrten, Stellplätzen, Eingängen etc.
Abgrabungen zur Freilegung des Kellergeschosses in Hanglage sind
an max. zwei Fassaden oder alternativ an einer Fassade und und zwei Fassaden bis zu deren Mitte zulässig.

11.4 Einfriedungen
Einfriedungen sind mit einer Höhe von max. 1,20 m über Gelände zulässig. Vollflächig geschlossene Zaunanlagen, wie z.B. Mauern,
Gabionenwände etc. sind unzulässig. Zäune sind sockellos und am Boden durchlässig für Kleintiere auszuführen
(Bodenfreiheit von mindestens 10 cm). Davon ausgenommen sind Sockelmauern zur Lenkung des Wasserabflusses.
Der Stauraum vor Garagen oder Carports darf zur Straße und zu einem seitlich angrenzenden Stauraum nicht eingefriedet werden.

11.5 Abfall- und Wertstoffbehälter
Im WA5 und WA6 sind Standplätze für Abfall- und Wertstoffbehälter in die Gebäude zu integrieren oder so einzuhausen, dass die
Behälter von öffentlichen Flächen aus nicht sichtbar sind.

11.6 Aneinander gebaute Hauptgebäude
Doppelhäuser und Hausgruppen (Reihenhäuser) sind hinsichtlich Wandhöhe und Dachneigung profilgleich zu errichten und in der
Material- und Farbwahl anzugleichen. Ein Versatz in der Lage um bis zu 3,0 m innerhalb der festgesetzten Bauräume und in der
Höhenlage der EG-Rohfußböden um bis zu 0,6 m ist zulässig.

7 Versorgungsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

7.1 Transformatorenstation 

12 Erneuerbare Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Bei der Errichtung von Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern sind je Haus bzw. Haushälfte mind. 20 m² Dachfläche mit
Photovoltaik-Modulen zu versehen. Bei der Errichtung von Mehrfamilienhäusern ist eine Fläche von mind. 35 % mit
Photovoltaik-Modulen zu versehen.
Die Module sind bei geneigten Dächern dachparallel oder in die Dachfläche integriert zu errichten. Bei einem Flachdach sind
aufgeständerte Anlagen bis zu einer Ansichtshöhe von 1,5 m zulässig.
In begründeten Ausnahmefällen, z.B. bei Nutzung anderer alternativer Energien, solarthermischen Anlagen etc. kann von der
PV-Pflicht vollständig oder teilweise abgesehen werden.
Die Vorgabe zur Nutzung der Solarenergie gilt auch als erfüllt, wenn der Nachweis gem. Gebäudeenergiegesetz geführt wird.
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2 Kommunale Satzungen
Es gelten die kommunalen Satzungen mit räumlichem oder inhaltlichem Bezug zum Plangebiet in der zum Zeitpunkt des Bauantrags
gültigen Fassung, soweit im Bebauungsplan keine Abweichung zulässig ist.

3 Bauantrag
Dem Bauantrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

- Für Geschosswohnungsbau: Freiflächengestaltungsplan mit Angaben zu natürlichen und geplanten Geländehöhen, Einfriedungen,
Auffüllungen, Bepflanzungen, Oberflächenbefestigungen (Materialien), sonstigen baulichen Elementen auf den 
Grundstücksfreiflächen, Stellplätze für Pkw und Fahrräder etc. Die Umsetzung der Vorgaben des Bebauungsplans ist aufzuzeigen.

- Entwässerungsplan mit Darstellung der Flächen und Maßnahmen für die Niederschlagswasserbewirtschaftung.
- Im Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist der Schallschutznachweis nach

DIN 4109-1:2018-01 für die Gebäude (alle Fassadenseiten) mit Wohnnutzungen zu führen, die einen maßgeblichen 
Außenlärmpegel ≥ 61 dB(A) aufweisen.

4 Bodendenkmäler 
Im Plangebiet ist für Bodeneingriffe jeglicher Art eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

5 Landwirtschaft
Bedingt durch die Ortsrandlage sind bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Agrarflächen Lärm-, Staub-
und Geruchsimmissionen zu erwarten. Diese Immissionen sind von den Anliegern (Eigentümer oder Mieter) zu dulden. Dies gilt ebenfalls
für die Immissionen, die durch landwirtschaftlichen Fahrverkehr verursacht werden.

6 Grenzabstände Bepflanzungen
Die Grenzabstände bei Bepflanzung neben landwirtschaftlich genutzten Flächen laut „Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuch“ (AGBGB), Art. 48, sind einzuhalten. Weiterhin ist die Bepflanzung regelmäßig zurückzuschneiden, damit die
Bewirtschaftung der Flächen und das Befahren der Wege durch die Landwirte auch zukünftig problemlos gewährleistet sind.

7 Artenschutz - Vermeidungsmaßnahmen
V1: Zeitliche Beschränkung der Gehölzfällung

 Gehölzfällungen dürfen lediglich zwischen 1.10. und 28.02., außerhalb der Brutzeit von Vögeln (März bis September), 
 durchgeführt werden.

V2: Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung
 Die Baufeldfreimachung im Offenland, zur Herstellung der Erschließung, soll vor oder nach der Brutzeit der Ackerbrüter (bis 
 spätestens Anfang März, ab Mitte August) beginnen.
 Ist eine Baufeldfreimachung in dieser Zeit nicht möglich, ist die Fläche außerhalb der Vogelbrutzeit, spätestens bis Ende Februar
 des Jahres, in welchem das Baufeld abgeschoben werden soll, für Bodenbrüter unattraktiv zu gestalten. Hierzu ist die Fläche in
 einem Raster von ca. 10 x 10 m mit Flatterband zu markieren. Das Flatterband sollte hier möglichst bodennah (50 bis 100 cm)
 angebracht werden. Im Vorfeld dieser Maßnahme ist die untere Naturschutzbehörde darüber zu informieren.
 Die Baufeldfreimachung der Baugrundstücke selbst unterliegt keiner zeitlichen Beschränkung.

V3: Anreicherung der Strukturvielfalt
 Zur Anreicherung der Strukturvielfalt ist auf eine qualitätvolle Ein- und Durchgrünung des Baugebietes zu achten, um damit 
 Vögeln neue Habitate zu bieten.

V4: Verwendung von insektenfreundlichem Licht
 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sollten zur Beleuchtung ausschließlich 
 Natriumdampf-Hochdrucklampen, Natriumdampf-Niederdruck-lampen oder LED-Leuchtmittel, mit Richtcharakteristik unter 
 Verwendung vollständig gekapselter Lampengehäuse verwendet werden.

V5: Aufhängen eines Nistkastens
 Der am Apfelbaum im Gartengrundstück hängende Nistkasten der Kohlmeise ist umzuhängen und an einem Bestandsbaum im
 Friedhof aufzuhängen. Sinnvoller wäre es jedoch den bestehenden Holz-Nistkasten durch ein beständiges Modell mit integriertem
 Marderschutz (z. B. Nisthöhle 2GR der Firma Schwegler) aufzuhängen.

14 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB )

14.1 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Grundrissorientierung
Schutzbedürftige Räume (Wohn-, Schlaf- und Ruheräume) i.S.d. DIN 4109-1:2018-01 („Schallschutz im Hochbau – Teil 1:
Mindestanforderungen“) in Gebäuden, für deren Außenfassaden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
gemäß Planzeichen festgesetzt wurden, sind möglichst so anzuordnen, dass sie über Fenster in Außenfassaden belüftet werden,
an denen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten sind (In der Planzeichnung sind die zur Nachtzeit betroffenen
Fassaden gekennzeichnet, welche die zur Tag-zeit umfassen)

14.2 Passiver bzw. baulicher Schallschutz
Soweit eine Grundrissorientierung nicht für alle schutzbedürftigen Räume möglich ist, ist passiver bzw. baulicher Schallschutz
vorzusehen. Dabei müssen alle Außenfassaden des Gebäudes ein gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R`w,ges
i.S.v. Ziff. 7.1 der DIN 4109-1:2018-01 aufweisen, das sich für die unterschiedlichen Raumarten ergibt. Fenster der mit Planzeichen
gekennzeichneten Fassaden sind mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten, die sicherstellen, dass auch im
geschlossenen Zustand die erforderlichen Außenluftvolumenströme eingehalten werden (kontrollierte Wohnraumlüftung). Alternativ
ist auch der Einbau anderer Schallschutzmaßnahmen (z.B. nicht zum dauerhaften Aufenthalt genutzte Wintergärten, verglaste
Vorbauten etc.) zulässig.

14.3 Fassaden mit Nachweis zum maßgeblichen Außenlärmpegel

An Fassaden mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel ≥ 61 dB(A) ist nach der BayTB (Bayerische Technische Baubestimmungen)
ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen (Aufenthaltsräume in Wohnungen) erforderlich. Für Büroräume gilt ein
maßgeblicher Außenlärmpegel ≥ 66 dB(A). Die maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich aus der Anlage 3 der
schalltechnischen Untersuchung der Ingenieurbüro Kottermair GmbH, Auftragsnummer 8979.1 / 2025 - FB vom 25.04.2025, die der
Begründung des Bebauungsplans beigefügt ist, wobei die konkreten maßgeblichen Außenlärmpegel ggf. an die Eingabeplanung
(konkrete Lage und Höhe des geplanten Baukörpers innerhalb der Baugrenzen) anzupassen sind.

5  Flächen für Gemeinbedarf, Sport und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 3 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen: Kinderbetreuungseinrichtung

zu entfernendes Gebäude

bestehender Baum / Gehölzbestand außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs, mit Wirkung auf das
Plangebiet

aufzuhebende Flurstücksgrenze

Höhenlage der geplanten Straßenachse in m ü. NHN , z.B. 385.81 m ü. NHN

vorgeschlagene unterirdische Tiefgarage

9 Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25a und 25b BauGB)

9.1 Grünordnung allgemein
Alle grünordnerischen Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen sind im Zuge der jeweiligen Baumaßnahme umzusetzen,
spätestens 1 Jahr nach Nutzungsaufnahme der Gebäude. Ausgenommen davon sind die Bäume in den Verkehrsflächen.

Alle Gehölze sind nach der Pflanzung artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang in der festgesetzten Art und
Mindestqualität zu ersetzen.

9.2 Öffentliches Grün 

öffentliche Grünfläche

Die öffentliche Grünfläche ist als kräuterreiche Wiesenfläche (Regiosaatgut Herkunft „Unterbayerische Hügel- und Plattenregion“; Anteil
Blumen 70%, Anteil Gräser 30%) anzulegen und als solche dauerhaft zu pflegen. Fußwegeverbindungen in wasserdurchlässiger
Bauweise und Geländemodellierungen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind zulässig. Die öffentliche Grünfläche ist 1- bis 2-mal
pro Jahr zu mähen. Das Mähgut ist nach jedem Schnitt vollständig zu entfernen.
Bei der Unterhaltung der Fläche ist der Einsatz von Düngemitteln, Reststoffen aus Agrargasanlagen sowie chemischen
Pflanzenschutzmitteln nicht gestattet.

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“
Intensiv genutzte Teilflächen sind von den o.g. Mahd-, Pflege- und Unterhaltungsvorgaben ausgenommen.

Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Randeingrünung“

zu pflanzender Baum in öffentlicher Grünfläche;
Standort geringfügig (bis 10 m) veränderbar; die aus der Planzeichnung zu entnehmende Anzahl an
Bäumen ist dabei zwingend beizubehalten.
Zulässig sind heimische Laubbäume und Obstbäume des Vorkommensgebietes `5.2 Schwäbische und
Fränkische Alb'
Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm
Mindestqualität Obstbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm

zu erhaltender Baum

9.3 Privates Grün
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als Freiflächen nach landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten anzulegen.
Nadelgehölzhecken aus heimischen oder nicht heimischen Arten sind nicht zulässig.
Von den heimischen Gehölzen darf die Gemeine Berberitze (Berberis vulgaris) nicht gepflanzt werden.

zu pflanzender Baum: Standort innerhalb des Grundstücks frei wählbar;
zulässig sind heimische Laubbäume und Obstbäume.
Mindestqualität Laubbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm
Mindestqualität Obstbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm

zu pflanzender, straßenbegleitender Baum in Vorzone: Standort nicht veränderbar; zulässig sind heimische
oder standortgerechte klimaangepasste Laubbäume Mindestqualität Laubbaum:  Hochstamm 3x verpflanzt,
Stammumfang 16-18 cm

Private Grünfläche zur Ortsrandeingrünung;
Bauliche Anlagen (wie z.B. Stellplätze, Terrassen, Freisitze, Nebenanlagen wie Holzlegen, 
Gartenhäuschen, u.ä.) innerhalb der Flächen sind unzulässig.
Pro Baugrundstück ist auf mind. 70% der Randlänge eine einreihige Strauchhecke mit heimischen Arten zu
pflanzen. Der Pflanzabstand der Sträucher hat 1,5 m zu betragen. Die Strauchpflanzung darf dabei
abschnittsweise unterbrochen werden.
Mindestqualität Strauch: verpflanzter Strauch, Höhe 60-100cm

Gestaltung der Vorgärten - Ausschluss eintöniger Schottergärten -
Vorgärten sind, soweit nicht als Geh-, Fahr-, Stellplätze oder Terrassenflächen genutzt, als Vegetationsflächen (z. B. Rasen, Gräser,
Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Kombinationen mit natürlich vorkommenden, mineralischen
Feststoffen (z. B. Kies, Bruchsteine, Bruchsteinmauer) sind bis zu einem Drittel der Vegetationsflächen zulässig. In den
Vegetationsflächen ist nur die Verwendung von offen-porigen wasserdurchlässigen Materialien zulässig. Wasserundurchlässige
Sperrschichten, wie z. B. Abdichtbahnen, sind unzulässig.

Fassadenbegrünung
Außenwände von Gebäuden, deren Fensterabstand mehr als 5 m beträgt sowie fensterlose Fassaden sind mit Schling- oder
Kletterpflanzen zu begrünen; je 2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.

9.4 Verkehrsgrün

Straßenbegleitgrün in Verkehrsfläche als unverbindlicher Gestaltungsvorschlag
Das Verkehrsbegleitgrün ist mit standortgerechten Stauden und Gräsern zu bepflanzen und maximal 2- 3
mal pro Jahr im späten Herbst oder zeitigen Frühjahr zu mähen. Das Mähgut ist nach jedem Schnitt
vollständig von der Fläche zu entfernen.

zu pflanzender Baum im Verkehrsbegleitgrün
Standort nicht veränderbar; zulässig sind heimische oder standortgerechte klimaangepasste Laubbäume
Mindestqualität Laubbaum:  Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm

3.3 Wandhöhe als Höchstmaß in Metern, z. B. 6,50 m

Die Wandhöhe ist traufseitig von der Oberkante des Erdgeschoss-Rohfußbodens
(OK RFB) bis zum Schnittpunkt der verlängerten Außenkante der Außenwand
mit der Oberkante der Dachhaut oder bis zur Oberkante Attika
des obersten Geschosses zu messen.

3.4 Höhe der Oberkante des Rohfußbodens im Erdgeschoss (OK RFB) der Hauptgebäude;
in Metern über Normalhöhennull, z.B. 385,1 m ü. NHN. Eine Abweichung um + / - 0,3 m ist zulässig.

3.5  Wasserschutzgebiet - Eingriffstiefe
 Im Bereich des Wasserschutzgebiets (Schutzzone III) sind Bodeneingriffe nur bis zu einer Tiefe von 5,0 m unter 
 Geländeoberkante zulässig.
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15 Stellplatznachweis (Art. 47 BayBO )

Kraftfahrzeuge - PKW:
Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze nachzuweisen.
Bei Wohneinheiten im geförderten Mietwohnungsbau ist je Wohneinheit 1 Stellplatz nachzuweisen; je 8 Wohneinheiten ist ein
zusätzlicher Besucherstellplatz zu errichten; Besucherstellplätze sind oberirdisch anzuordnen.
Vor einer Garage ist ein Stauraum von mind. 5,0 m, vor Carports ein Stauraum von mind. 3,0 m freizuhalten. Er darf nicht auf die
erforderliche Stellplatz-Anzahl angerechnet werden.

E

Carports sind Stellplätze mit Schutzdächern; Seiten- und Rückwände dürfen jeweils max. zur Hälfte geschlossenen ausgebildet
werden. Dabei sind aneinander gebaute Seitenwände wie eine Wand zu betrachten.
Der Dachüberstand darf die festgesetzte Fläche nur rückseitig aus konstruktiven Gründen um bis zu 50 cm überschreiten; an den
übrigen Seiten ist ein Dachüberstand ausgeschlossen. Aneinander gebaute Carports sind hinsichtlich Wandhöhe und Dachneigung
profilgleich zu errichten und in der Material- und Farbwahl anzugleichen.

4.13 Fläche für Tiefgaragenzufahrten

4.14  Tiefgaragen
 Tiefgaragen sind einschließlich der Zufahrten außerhalb der Baugrenzen (überbaubare Grundstücksfläche) zulässig.
 Aus dem Gelände hervorstehende Außenwände von Tiefgaragen sind weitgehend zu begrünen und in die 
 Grundstücksfreiflächengestaltung zu integrieren. Die nicht überbauten Tiefgaragenteile sind, ausgenommen Wege, Terrassen und
 Spielbereiche, zu begrünen und flächig mit einer mindestens 20 cm hohen, durchwurzelbaren Substratschicht herzustellen.
 Für Strauchpflanzungen ist eine Substrathöhe von  mindestens 40 cm, für Baumpflanzungen (Kleinbäume) von mindestens 80 cm 
 vorzusehen. Baumstandorte sind um mindestens 30 cm zu überhöhen. Die Überhöhung hat im Bereich einer Baumscheibe mit 
 angemessenem Durchmesser, mindestens jedoch 5 Meter, zu erfolgen.
 Im WA6 sind mindestens 90% der nachzuweisenden Stellplätze in Tiefgaragen unterzubringen.

4.15 Nebenanlagen
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, nicht jedoch in der
privaten Grünfläche zur Ortsrandeingrünung (s. Nr. 9.3). Sie müssen zu öffentlichen Flächen einen Abstand von mindestens 1,0 m
einhalten. Die Gesamtgröße von Nebenanlagen wird je zugehörigem Wohngebäude im WA1 - 5 auf max. 20 m², im WA6 auf max. 30
m² begrenzt.
Im WA4, 5 und 6 dürfen Nebenanlagen in der Vorzone (Bereich zwischen vorderer Baugrenze, deren seitlicher Verlängerung sowie
der Straßenbegrenzungslinie) eine Höhe von 1,5 m nicht überschreiten.
In der Anbauverbotszone sind nur genehmigungsfreie Bauten zugelassen.
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unverbindlicher Vorschlag zur Wegeführung, zu Flächenaufteilungen, etc.

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (Naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Ausgleichsfläche A1)

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für ein Feldlerchenbrutpaar (CEF-Maßnahme).
Für den planbedingten Eingriff in Natur und Landschaft wird auf den Teil-Fl.Nr. 360, 361 Gemarkung Lenting eine Ausgleichsfläche mit
einer Größe von 16.181 m² nachgewiesen und gemäß § 9 Abs. 1a BauGB dem Bebauungsplan Nr. 23 "Hinter den Zäunen IV"
zugeordnet.

Entwicklungsziel: Entwicklung eines Lebensraumes für die Feldlerche

Herstellungsmaßnahmen:
Die Herstellung der Ausgleichsfläche hat als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) im Sinne von § 44 Abs. 5
BNatSchG vor Beginn der Erschließungsarbeiten zu erfolgen.

- Schaffung von 10 Rohbodenstellen durch Abtrag des Oberbodens („Lerchenfenster“, Größe jeweils ca. 20 m²) gleichmäßig auf 
der Fläche verteilt

- Schlitzansaat mit zertifiziertem, gebietseigenem Wildpflanzensaatgut (Herkunft Unterbayerische Hügel-
und Plattenregion; Saatmischung: Anteil Blumen 100 %) auf der restlichen Fläche

Pflegemaßnahmen:
Die Wiesenfläche sowie die Rohbodenstellen sind 2-mal pro Jahr zu mähen. Dabei darf die erste Mahd nicht vor dem 15.07. erfolgen.
Die zweite Mahd ist im September/Oktober durchzuführen. Das Mähgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Mulchung sowie die
Ausbringung von organischen und mineralischen Düngemitteln, Reststoffen aus Agrargasanlagen und chemischen
Pflanzenschutzmitteln sind auf der Fläche nicht zulässig.
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (Naturschutzfachliche Ausgleichsfläche)

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (Habitatoptimierung) für ein Rebhuhnpaar. Für den planbedingten Eingriff in Natur und
Landschaft wird auf Fl.Nr. 735 Gemarkung Lenting eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 2.350 m² nachgewiesen und
gemäß § 9 Abs. 1a BauGB dem Bebauungsplan Nr. 23 "Hinter den Zäunen IV" zugeordnet.

Entwicklungsziel: Lebensraum für das Rebhuhn

Herstellungsmaßnahmen:
- Pflanzung von insgesamt 20 zweireihigen, maximal 10 m langen Strauchgruppen bestehend aus jeweils mindestens 12

Sträuchern gemäß festgesetzter Pflanzliste. Der Reihen- und Pflanzabstand der Sträucher hat 1,5 m zu betragen. Die
Pflanzreihen sind versetzt zueinander anzulegen.
Mindestqualität Strauch: verpflanzter Strauch, Höhe 60-100 cm
Pflanzliste (Pflanzennamen bot. / dt.):
Amelanchier ovalis Felsenbirne Berberis vulgaris Berberitze
Cornus mas Kornelkirsche Crataegus monogyna Weißdorn
Juniperus communis Wacholder Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehdorn Rhamnus cathartica Kreuzdorn
Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere Rosa arvensis Feldrose
Rosa canina Hundsrose Sambucus nigra Schwarzer Holunder

- Anlage eines Ackerrandstreifens durch Ansaat mit gebietseigenem Wildpflanzensaatgut (Herkunft Unterbayerische Hügel- und
Plattenregion); Saatgutmischung: Anteil Blumen 30% und Anteil Gräser 70%; Ansaatstärke 2 g/ m².
Vor der Ansaat ist der Oberboden durch Fräsen und Eggen vorzubereiten. Nach erfolgter Aussaat ist ein Bodenschluss durch
Anwalzen herzustellen. In dem ersten Jahr nach der Ansaat kann ein gezielter Schnitt zur Verdrängung von aufkommenden
Unkräutern erforderlich sein.

Pflegemaßnahmen:
Die Ausgleichsfläche ist 1-mal pro Jahr im Frühjahr zu mähen. Das Mähgut ist nach jedem Schnitt vollständig von der Fläche zu
entfernen. Die Gehölze sind fachgerecht zu pflegen und auf einer max. Höhe von 2 m zu halten. Auf den Stock setzen ist
abschnittsweise alle 8 bis 15 Jahre zulässig. Sämtliche Gehölze sind zu erhalten und bei Abgang in der angegebenen
Artenauswahl und Mindestqualität zu ersetzen.

10.2 Teilräumlicher Geltungsbereich TG 3 (Ausgleichsfläche A2)
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8 Umgang mit Niederschlagswasser
Es wird empfohlen, das Niederschlagswasser zu sammeln und als Brauchwasser, z.B. zur Gartenbewässerung, für die
Toilettenspülung etc. zu verwenden. Die Errichtung und Benutzung einer Brauchwasserzisterne wird empfohlen.

9 Bauen im Wasserschutzgebiet
Im Bereich des Wasserschutzgebiets sind die Vorgaben der „Verordnung über das Wasserschutzgebiet in der Stadt Ingolstadt und
der Gemeinde Lenting für die öffentliche Wasserversorgung (Wassergewinnungsanlage Am Krautbuckel)“ zu Bauvorhaben in der
weiteren Schutzzone (Zone III) zu beachten.

Auszugsweise wird auf folgende Vorgaben hingewiesen:
- Bauvorhaben sind mit besonderer Sorgfalt durchzuführen und bei Baustellen besondere Schutzvorkehrungen zu treffen, z.B.

beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, bei Dichtheitsprüfungen, beim Betanken von Baustellenfahrzeugen etc.
-    Sie sind mit einer dichten Sammelentwässerung an das öffentliche Kanalnetz anzuschließen, für die alle 5 Jahre eine

Sichtprüfung und alle 10 Jahre eine Druckprüfung vorzunehmen ist. Ferner sind die Anforderung an den frostsicheren
Einbau von Gas- und Wasserleitungen zu beachten.

- Bei Verfüllungen, z.B. von Gräben, Baugruben etc. oder bei Geländemodellierungen, z.B. an Terrassen, bei Tiefgaragen
etc., kann ausgebautes unbelastetes Material wiederverwendet werden oder ist unbelastetes Material (Z-0 Material) zu
verwenden. Verboten ist der Einsatz von Material, welches wassergefährdende Stoffe enthält (z.B. Teer oder Schlacken)
sowie auch Recyclingmaterial. Baustellenabfälle und Bauschutt dürfen nicht in die Baugrube verfüllt werden.

- Jede Verunreinigung des Bodens mit wassergefährdenden Stoffen ist dem Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt
sofort zu melden.

- Die Wärmeversorgung der privaten Wohngebäude ist so zu planen, dass sie den Vorgaben der 
Wasserschutzgebietsverordnung entspricht. Neben dem Ausschluss von Ölheizungen sind in der Regel Erdwärmesonden
untersagt. Es wird auf den Leitfaden „Erdwärmesonden in Bayern“ verwiesen, veröffentlicht auf der Internetseite des
Bayerischen Staatsministeriums des Inneren oder des Landesamtes für Umwelt in der Merkblattsammlung (Teil 3: Schutz
von Grundwasser und Boden).

Ein Freistellungsverfahren ist im Wasserschutzgebiet ausgeschlossen.
In Einzelfällen kann eine Ausnahme von der Wasserschutzgebietsverordnung beantragt werden.

10 Schallschutz bei Luftwärmepumpen
Luftwärmepumpen sind so zu errichten und zu betreiben, dass an den nächstgelegenen Baugrenzen oder Wohngebäuden
Beurteilungspegel von 37 dB(A) nicht überschritten werden. Dies kann vor allem durch eine schalltechnisch günstige Aufstellung
oder Schalldämmung der Lüftungsaggregate erreicht werden. Bei Dimensionierung und Ausführung von Schalldämmkulissen und
Schalldämpfern ist grundsätzlich sicherzustellen, dass die Geräusche nach Schalldämpfern keine Tonhaltigkeit aufweisen und
insbesondere auch im tieffrequenten Bereich unter 90 Hz ausreichend schalldämpfende Eigenschaften aufweisen.

11 Einsichtnahme DIN-Normen und weitere Regelwerke
Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weitere Regelwerke werden zusammen mit diesem
Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten in der Bauverwaltung der der Gemeinde Lenting, Rathausplatz 1,
85101 Lenting zur Einsicht bereitgehalten. Die betreffenden DIN-Vorschriften sind auch beim Deutschen Patentamt archivarisch
hinterlegt.
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10.3 Teilräumlicher Geltungsbereich TG 4 (Ausgleichsfläche A3)
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (Naturschutzfachliche Ausgleichsfläche)

Für den planbedingten Eingriff in Natur und Landschaft wird auf der Teil-Fl.Nr. 1768/2  Gemarkung Lenting eine Ausgleichsfläche
mit einer Größe von 4.180 m² nachgewiesen und gemäß § 9 Abs. 1a BauGB dem Bebauungsplan Nr. 23 "Hinter den Zäunen IV"
zugeordnet.

Entwicklungsziel:
mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (bunt blühende Wiesengesellschaft mit hohem Anteil an Wiesenblumen
und -kräutern) mit einem dreiseitig umlaufenden mäßig artenreichen Saum

Herstellungsmaßnahmen:
- Ansaat 10 g/ m² (3 g Saatgut + 7 g Saathilfe) mit zertifiziertem, gebietseigenem Wildpflanzensaatgut (Herkunft UG14 „Fränkische

Alb“) Saatmischung: Anteil Blumen 100 %) auf der restlichen Fläche
- Ansaat 10 g/ m² (2 g Saatgut + 8 g Saathilfe), mit 90 % Kräuteranteil (Herkunft UG14 „Fränkische Alb"); dreiseitig umlaufenden,
Breite: 2 m

Pflegemaßnahmen:
Die Wiesenfläche ist 1-mal pro Jahr zu mähen, erster Schnittzeitpunkt ab dem 01.07.. Das Mähgut ist vollständig von der Fläche zu
entfernen. Mulchung sowie die Ausbringung von organischen und mineralischen Düngemitteln, Reststoffen aus Agrargasanlagen
und chemischen Pflanzenschutzmitteln sind auf der Fläche nicht zulässig.

A3

vorgeschlagene Grundstücksgrenze bei Reihenhäusern mit gemeinsamer Erschließung
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